jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 9 W-ZWG Datenubermittiung

W-ZWG - Wiener Zuweisungsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.04.2018

Die Gemeinde Wien hat dem Beschaftiger im Umfang der Anlage 1 SA015 der Standard- und Muster-Verordnung 2004,
BGBI. Il Nr. 312 in der am 24. Mai 2018 geltenden Fassung, jene personenbezogenen Daten zu tbermitteln, die dieser
zur ordnungsgemalen Wahrnehmung seiner Rechte und Pflichten als Beschaftiger bendtigt. Im selben Umfang hat der
Beschéftiger der Gemeinde Wien jene personenbezogenen Daten zu Ubermitteln, die zur ordnungsgemaRen Ausibung
der Diensthoheit bzw. zur Wahrnehmung der Pflichten als Dienstgeberin erforderlich sind.

In Kraft seit 25.05.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 9 W-ZWG Datenübermittlung
	W-ZWG - Wiener Zuweisungsgesetz


